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Ö F F E N T L I C H E   B E K A N N T M A C H U N G 

der Stadt Eltville am Rhein 
 
 

Am Donnerstag, 23. September 2021, 18:30 Uhr, 

findet in der Erbacher Halle, 

Bachhöller Weg 5, 65346 Eltville am Rhein, 

eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Jugend, Soziales, Sport und Kultur statt. 

 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich vor dem Besuch der Sitzung 
mit Namen und Angabe ihrer Telefonnummer im Gremienbüro anzumelden  

per E-Mail an gremienbuero@eltville.de oder telefonisch unter 06123/697-160 
Um die Gefahr der Verbreitung des Coronavirus einzudämmen wird eindringlich 
darum gebeten, folgendes zu beachten: 

 einen Mund-Nasenschutz tragen, auch während der Sitzung 
 das bereitgestellte Desinfektionsmittel bei Ankunft verwenden 
 vermeiden Sie während der Sitzung bitte unnötiges Hin- und Herlaufen 
 der Sitzungsort muss gelüftet werden - entsprechende Kleidung tragen 
 bitte beachten Sie die Abstands- und Hygieneregeln und die Hinweise vor Ort 

 

Schützen Sie sich und andere, nehmen Sie das Angebot wahr, sich vor dem Besuch der 
Sitzung an einer Teststation testen zu lassen. 
 

Tagesordnung 
 
 

1. Situation/Perspektive SSV Hattenheim  
 
2. Vereine und ehrenamtlichen Initiativen unterstützen (FA-8/2020)  

 
3. Förderprogramm zur Erststellung eines qualifizierten Mietspiegels; 

Grundsatzbeschluss zur Bildung eines Kooperationsprojektes mit 
Nachbarkommunen 

 

 
4. Zukunftsfähige Daseinsvorsorge und Stadtentwicklung – Nachhaltig-

keitsstrategie der Stadt Eltville am Rhein 
 

 
5. Spiel- und Bolzplatzbegehungen  

 
5.1 Festlegung weiteres Vorgehen  

 
5.2 Mögliche Standorte Pumptrack  
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6. Mitteilungen  

 
6.1 Höhe des Umfangs der Entlastung Kita-Beiträge Dezember 2020 bis 

Februar 2021 und April 2021 bis Mai 2021 
 

 
7. Anfragen und Verschiedenes  

 
 
 
Eltville am Rhein, 08. September 2021 
 
Der Vorsitzende des Ausschusses für Jugend, Soziales, Sport und Kultur 
 
 
 
Michael Morvilius 
 
 



  
 

Ö F F E N T L I C H E   H I N W E I S B E K A N N T M A C H U N G 
der Stadt Eltville am Rhein 

 
 
Die Stadt Eltville am Rhein gibt gemäß § 9 der Hauptsatzung bekannt, dass ab 13.09.2021 unter der 
Rubrik 
 

https://www.eltville.de/rathaus/oeffentliche-bekanntmachungen 
 
die Einladung mit Tagesordnung zur Sitzung  
 

des Ausschusses für Jugend, Soziales, Sport und Kultur  
am Donnerstag, 23. September 2021, 18:30 Uhr 

 
bereitgestellt ist. 
 
 
Eltville am Rhein, den 13. September 2021 
Der Magistrat der Stadt Eltville am Rhein 

https://www.eltville.de/rathaus/oeffentliche-bekanntmachungen


Vorsitzender
des Ausschusses für Jugend, Soziales, Sport und Kultur
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24. September 2021

Ö F F E N T L I C H E   N I E D E R S C H R I F T

Der 4. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Jugend, Soziales, Sport und Kultur
am Donnerstag, 23. September 2021, 18:30 Uhr bis 22:00 Uhr,

in der Erbacher Halle,
Bachhöller Weg 5, 65346 Eltville am Rhein

Anwesend

Vorsitz:
SPD:
Herr  Michael Morvilius Ausschussvorsitzender

Mitglieder:
CDU:
Herr  Alexandre Arnaud Ausschussmitglied
Herr  Daniel Butschan Ausschussmitglied
Frau  Jeanette Müller Ausschussmitglied
Frau  Lilly Witte stellv. Ausschussvorsitzende

GRÜNE:
Herr  Franz-Josef Bär Ausschussmitglied
Frau  Kathrin Bruns Ausschussmitglied

SPD:
Herr  Tilo Maier Ausschussmitglied

Von der Stadtverordnetenversammlung:
Frau  Andrea Panz Stadtverordnete

Vom Magistrat:
Herr  Andreas Panz Stadtrat
Herr  Markus Racke Stadtrat
Herr  Reinhold Sturm Stadtrat

Vom Kinder- und Jugendbeirat:

Von der Verwaltung:

Schriftführung:
Herr  Thomas Speth Schriftführer
Frau  Ursula Wolf stellv. Schriftführerin

Gäste:
Herr Struppmann SSV Hattenheim
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Entschuldigt

Vorsitz / Mitglieder:
CDU:
Frau  Tina Lochner Ausschussmitglied

GRÜNE:
Frau  Christina Müller Ausschussmitglied

BLL:
Herr  Mark James Ellis Ausschussmitglied

Sitzungsverlauf

Ausschussvorsitzender Michael Morvilius eröffnet die Sitzung des Ausschusses für Jugend, Soziales, 
Sport und Kultur um 18:30 Uhr und stellt die ordnungsgemäß erfolgte Einladung zur Sitzung sowie die Be-
schlussfähigkeit fest.

Einwendungen gegen Einladung und Tagesordnung werden nicht erhoben.

Die Niederschriften über die 2. und 3. Sitzung des Ausschusses für Jugend, Soziales, Sport und Kultur vom 
24. Juni 2021 sowie vom 01. Juli 2021 haben gemäß der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversamm-
lung, der Ausschüsse und der Beiräte der Stadt Eltville am Rhein offen gelegen. Die beiden Niederschrif-
ten wurden im Ratsinformationssystem der Stadt Eltville für die Mitglieder veröffentlicht.

Gegen die Abfassung der Niederschriften wurde kein Widerspruch erhoben.

öffentliche Sitzung

1. Situation/Perspektive SSV Hattenheim

Ausschussvorsitzender Morvilius begrüßt die Anwesenden sowie das Vorstandsmitglied vom SSV Hatten-
heim, Alexander Struppmann, dem er das Wort erteilt.
Herr Struppmann stellt sich und seine ehrenamtlichen Tätigkeiten und Funktionen innerhalb des Vereins 
vor, zu denen die Arbeit im Vorstand und die Trainerfunktion für die Damenmannschaft zählen.
Er berichtet, dass der SSV Hattenheim 1919 gegründet wurde und derzeit über 310 Mitglieder zähle. Die 
frühere Spielvereinigung gebe es nicht mehr, jedoch habe der Verein eine zentrale Stellung bei den Hat-
tenheimer sozialen Aktivitäten inne.
In der anschließenden Fragerunde geht es zuerst um die Perspektive des Vereins. Herr Struppmann legt 
dar, dass besonders die erfolgreiche Jugendarbeit des Vereins auf einen neuen Fußballplatz angewiesen 
sei. Dies müsse an einem hochwassersicheren Standort geschehen, damit der Platz nicht weiter wie bis-
her nur maximal neun Monate im Jahr zu bespielen sei. Neben dem Hochwasser mache dem Platz der 
winterliche Frost zu schaffen, der eine Nutzung in den kalten Monaten unmöglich mache. Das Beispiel 
Walluf zeige aber auch, dass ein Kunstrasen ebenfalls nicht hochwassergeeignet sei.
Die Jugendarbeit des SSV Hattenheim beruhe auf der Philosophie, wonach Breitensport angeboten wer-
den soll und nicht alles dem Leistungsgedanken untergeordnet werden darf. Man sei ein Verein für alle, 
eine Basis örtlicher Identifikation, der aus dem Leben im Stadtteil nicht wegzudenken sei. 
Nachdem geklärt werden kann, dass der gesamte Vorstand von einem neuem (Kunstrasen-)Platz über-
zeugt sei, geht es um das Potenzial, die Kooperation mit anderen Fußballvereinen zu intensivieren. Vorge-
bracht werden Bedenken, dass die vorhandenen Plätze für die Anzahl an spielwilligen Jugendlichen aus-
reichen.
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Deutlich wird im Anschluss, dass der SSV Hattenheim als „DNA" des Stadtteils zu verstehen sei, was sich 
auch aus der Mitgliederstruktur ablesen lasse, die zum überwiegenden Teil aus Hattenheim stammen. Je-
doch sei die Konkurrenzfähigkeit des Vereins mit anderen Fußballvereinen mit der bestehenden Infra-
struktur nicht mehr gegeben.
Herr Struppmann erläutert, dass die Politik nun gefragt sei, der Ortsbereit sei bereits involviert. Stadtver-
ordneter Arnaud greift dies auf und berichtet, dass die Idee im Zusammenhang mit dem neuen Baugebiet 
„100 Morgen“ ihren Einzug in die städtische Politik bereits aufgegriffen wurde. Es sei die Aufgabe der 
Stadtverordneten den Bedarf an einem neuen Platz weiterzubearbeiten und sich letztlich dafür einzuset-
zen. Im Stadtentwicklungsplan und auch im dann zu erstellenden Bebauungsplan solle sich der Neubau 
wiederfinden.
Stadtverordnete Müller weist auf die Implikationen der erfolgreichen Jugendarbeit vor Ort hin. Neben der 
Identifikation sei es für die familienfreundliche und nachhaltige Stadt Eltville besonders positiv, dass 
kurze Wege den Transport durch Eltern/Erziehungsberechtigte überflüssig machten, was wiederum die 
Selbstständigkeit der Heranwachsenden fördere.
Herr Struppmann erklärt aus seiner Sicht, warum die Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Fußballver-
einen nicht immer vollständig möglich sei: Neben den erwähnten Unterschieden in der Spielphilosophie 
seien es auch nachvollziehbare pragmatische Hindernisse, wozu vor allem der Ausschluss von zeitglei-
cher Nutzung eines Platzes durch mehrere Vereine zähle. 
Ausschussvorsitzender Morvilius hält für den gesamten Ausschuss fest, dass niemand daran zweifeln 
könne, dass der SSV Hattenheim einen neuen Kunstrasenplatz brauche.
Auf die zeitliche Vorstellung angesprochen entgegnet Herr Struppmann, dass der Vorstand die Realisie-
rung des neuen Platzes für 2025/2026 avisiere. Selbstverständlich würden umfangreiche Kooperationen, 
angefangen mit dem Turnverein TV Hattenheim und der Freiwilligen Feuerwehr Hattenheim, das Platznut-
zungskonzept bestimmen.
Die anwesenden Stadträte Racke und Sturm, denen das Wort erteilt wird, stellen aus Ihrer Sicht dar, dass 
der Bedarf anerkannt wird und dass es einen Neubau brauche. 

Der Ausschussvorsitzende dankt Herrn Struppmann auch im Namen des Ausschusses und verabschiedet 
ihn aus der Sitzung.

2. Vereine und ehrenamtlichen Initiativen unterstützen (FA-8/2020) (VL-69/2021 
1. Ergänzung)

Ausschussvorsitzender Morvilius teilt mit, dass der HFUN die Verschiebung der Entscheidung über den 
Antrag beschlossen hat, worauf Stadtverordneter Arnaud beantragt, sich der Entscheidung des HFUN an-
zuschließen sowie den Antrag in die Ortsbeiräte zu übersenden.
Stadtverordneter Maier bittet die Verwaltung, das entsprechende an die Vereine digital versendete An-
schreiben, als Anlage zu dieser Niederschrift beizufügen, was allgemein befürwortet wird.
Ausschussvorsitzender Morvilius lässt über den Antrag von Herrn Arnaud abstimmen

Beschluss:
- Einstimmig -

Der JSSK gibt keine Beschlussempfehlung ab und beschließt, den Antrag in die Ortsbeiräte zu übersen-
den.

3. Förderprogramm zur Erststellung eines qualifizierten Mietspiegels;
Grundsatzbeschluss zur Bildung eines Kooperationsprojektes mit 
Nachbarkommunen

(VL-110/2021)

Nachdem Ausschussvorsitzender Morvilius die allgemeine Zustimmung nach sehr kurzer Diskussion fest-
stellt, lässt er über den Antrag abstimmen.
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Beschluss:
- Einstimmig -

Der Bildung eines Kooperationsprojektes mit den Nachbarkommunen Oestrich-Winkel, Kiedrich, Walluf 
und Schlangenbad zur Aufnahme in das Förderprogramm zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels 
wird zugestimmt. 

4. Zukunftsfähige Daseinsvorsorge und Stadtentwicklung – Nachhaltig-
keitsstrategie der Stadt Eltville am Rhein

(VL-116/2021)

Kinder und Jugendbeauftragte Wolf teilt mit, dass der HFUN keine Beschlussempfehlung abgeben habe, 
worauf Ausschussvorsitzender Morvilius den Antrag stellt, analog zum HFUN die Voten der Ortsbeiräte 
abzuwarten. Darüber hinaus stellt er klar, dass der Antrag danach wieder in einer Sitzung des JSSKs be-
handelt werden solle. Ebenfalls macht er deutlich, dass es zur Nachhaltigkeitsstrategie eine breite 
BürgerInnenbeteiligung geben soll.

Beschluss:
- Einstimmig -

Der Punkt wird geschoben bis die Beschlussempfehlungen aller Ortsbeiräte vorliegen.

5. Spiel- und Bolzplatzbegehungen

Ausschussvorsitzender Morvilius gibt vor, dass es in der heutigen Sitzung im Wesentlichen um den weite-
ren Umgang mit den Ergebnissen gehe und erteilt der Kinder- und Jugendbeauftragen Wolf das Wort.

5.1 Festlegung weiteres Vorgehen

Frau Wolf bedankt sich daraufhin bei den Ausschussmitgliedern und allen, die an den zahlreichen 
samstäglichen Begehungen teilgenommen haben.
Daraufhin erläutert sie den Plan zum weiteren Vorgehen. Die Ergebnisse der Begehungen lägen vor, 
diese würden nun gegliedert nach den folgenden Aspekten: Kurzfristige und dringliche Maßnahmen wür-
den (oder worden) behoben. Mittelfristige Vorhaben bedürften längerer Planung und perspektivische 
Verbesserung umfassten neben der Qualitätserhöhung der Spielstätten auch die Themen Gesundheit und 
Mobilität, wozu vor allem das Thema der sicheren Erreichbarkeit durch die Nutzenden gehöre. Die Quali-
tät der Spielplätze sei auch in der gesamten Stadtentwicklung mitzudenken, vor allem in Bezug auf die 
Kinderrechte. Dazu würden so oft wie möglich Partizipationsmöglichkeiten eingesetzt.
Dies münde in ein umfassendes Konzept, das neben Zielen auch notwendigen Umsetzungsschritte, Ver-
antwortlichkeiten und Kosten umfasse und im Frühjahr 2022 vorliegen solle. (Kurzfristige Maßnahmen 
seien darin nicht zu finden, da sie umgehender Umsetzung zugeführt würden.)

Nach dem sich Ausschussvorsitzender im Namen des JSSK bei Frau Wolf bedankt hat, beginnt die Aus-
sprache mit dem Bedenken, dass das Konzept keinen Eingang mehr finden können in die Haushaltsbera-
tungen für das Jahr 2022. Kinder- und Jugendbeauftragte Wolf gibt ab, dass die ersten Schätzungen bereits 
vorlägen, noch keine konkreten Kosten bekannt seien, aber gerade erarbeitet würden.
Auf die Nachfrage, wie oft und in welchem Turnus der Betriebshof der Stadt Eltville die Spielstätten be-
gutachte gibt Frau Wolf an, dass diese Themen in einem Pflegekonzept münden werden, dass Teil des 
Spielplatzkonzeptes sein wird.

Ausschussvorsitzender Morvilius bedankt sich bei Frau Wolf und allen Beteiligten und hält fest, dass der 
JSSK dem weiteren Vorgehen zustimmt.

5.2 Mögliche Standorte Pumptrack
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Stadtverordnete Bruns rekapituliert die Idee hinter dem Pumptrack. Für alle daran Interessierten Men-
schen sollte dieses Angebot geschaffen werden. Besonders die Einschränkungen durch die Corona-Pan-
demie machten es nicht nur perspektivisch notwendig, Orte für soziale Interaktion und die Ausübung von 
Freizeitsport zu schaffen. Frau Bruns berichtet über die Recherche, deren Ergebnisse, Risiken und Chan-
cen eines solchen Projektes. Besonderer Fokus liege auf der Identifikation möglicher Förderprogramme 
für das Projekt. Das Finden des optimalen Standortes beinhalte auch dessen Verankerung im Flächennut-
zungsplan.

Folgende Standorte werden angesprochen:

Rauenthal, bei der Reitschulgasse
Eltville, Wiesweg, unter Brücke
Eltville, Wiesweg, unterhalb Baiken (Sülzbach)

In der folgenden Aussprache werden zusätzlich als Standorte der Trimm-dich-Pfad hinter der „Rausch“ 
genannt und ein möglicher Standort in Erbach (Richtung Fußballplatz, SV Erbach). Die Diskussion zeigt, 
dass jeder Standort zwangsläufig dazu führt, dass die NutzerInnen unterschiedliche Anfahrtsstrecken zu 
bewältigen haben. Auch die Idee, mehrere, kleinere Tracks zu etablieren, ist umstritten. 
Es wird angemerkt, dass auch fraktionsintern über die Standortfrage gesprochen werden solle.

Ausschussvorsitzender Morvilius betont, dass es sich um einen bereits beschlossenen Prüfauftrag handle, 
der umfangreiche Ergebnisse hervorbringen müsse, die vor allem die genaue Betrachtung der möglichen 
Standorte beinhalten solle. Die Prüfung müsse ebenfalls die rechtlichen Voraussetzungen, Zugangsre-
geln, Emissionsschutz und notwendige Anfahrtswege beinhalten.
Schließlich müssen diese Ergebnisse auch dem JSSK vorgelegt werden.

6. Mitteilungen

6.1 Höhe des Umfangs der Entlastung Kita-Beiträge Dezember 2020 bis 
Februar 2021 und April 2021 bis Mai 2021

(MI-97/2021)

Der JSSK nimmt die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis.

7. Anfragen und Verschiedenes

Stadtverordneter Bär bittet den Magistrat, ein Magistratsmitglied als Vertreter im JSSK zu benennen. 

Ausschussvorsitzender Morvilius stimmt zu und ergänzt, dass ebenfalls eine Reihenfolge der VertreterIn-
nen definiert wird, so dass in jeder Sitzung des JSSK ein Magistratsmitglied anwesend ist.

Michael Morvilius Thomas Speth
Ausschussvorsitzender Schriftführer



Stadt Eltville am Rhein  
 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-69/2021 1. Ergänzung  
 Datum: 23. August 2021 

 

Aktenzeichen V/2-1 Vereinsförderung 

Federführendes Amt Amt für Soziales, Kita, Sport und Vereine (Amtsleitung) 

Vorlagenerstellung Thomas Speth 
 
Beratungsfolge Termin 

Hauptausschuss für Finanzen und Nach-
haltigkeit 20. September 2021 

Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport 
und Kultur 23. September 2021 

Stadtverordnetenversammlung 04. Oktober 2021 

Ortsbeirat Hattenheim 24. November 2021 

Hauptausschuss für Finanzen und Nach-
haltigkeit 29. November 2021 

Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport 
und Kultur 02. Dezember 2021 

Ortsbeirat Martinsthal 08. Dezember 2021 

Ortsbeirat Rauenthal 08. Dezember 2021 

Ortsbeirat Eltville 09. Dezember 2021 

Ortsbeirat Erbach 09. Dezember 2021 

Stadtverordnetenversammlung 13. Dezember 2021 

Ortsbeirat Rauenthal 10. Februar 2022 

Ortsbeirat Martinsthal 16. Februar 2022 

Ortsbeirat Eltville 17. Februar 2022 

Ortsbeirat Erbach 17. Februar 2022 

Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport 
und Kultur 17. März 2022 

Hauptausschuss für Finanzen und Nach-
haltigkeit 21. März 2022 

Stadtverordnetenversammlung 04. April 2022 

 
Betreff: 
Vereine und ehrenamtlichen Initiativen unterstützen (FA-8/2020) 
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Beschlussvorschlag: 
1. Es wird beschlossen, dass Vereine und Organisationen hier im selben Sinne aufzufassen sind wie 
in der Vereinsförderrichtlinie der Stadt Eltville am Rhein benannt. 
2. Es wird beschlossen, dass „vereinseigene Anlagen“ mit tatsächlich anfallenden Kosten für den 
Verein verbunden sein müssen. 
3. Es wird beschlossen aus Gründen des einheitlichen Vorgehens die betreffenden Belastungen 
durch eine zusätzliche finanzielle Vereinsförderung auszugleichen, nachdem die Gebühren erho-
ben und beglichen worden sind. 
 
Sachverhalt: 
In der Stadtverordnetenversammlung vom 1. März 2021 wurde die Verwaltung beauftragt, über den 
aktuellen Stand der Rückmeldungen und Anfragen der Eltviller Vereine zu berichten. Zum Zeitpunkt 
dieser Mitteilung sind kaum Anfragen bzw. Rückmeldungen der Vereine eingegangen. Dies liegt 
zum einen daran, dass die Corona-Pandemie noch immer nicht ausgestanden ist. Außerdem ist für 
viele Vereine noch nicht absehbar, welche konkreten Folgen die Pandemie für sie verursacht hat. 
Das zuständige Fachamt ist im ständigen Austausch mit den Vertreterinnen und Vertretern von Ver-
einen und anderen Engagierten. 
 
Zusätzlich zum ursprünglichen Antrag beschlossen die Stadtverordneten, den Magistrat um die Prü-
fung zu bitten, welche Kosten es voraussichtlich verursacht, wenn die Stadt Eltville allen Vereinen 
und ehrenamtlichen Organisationen, die vereinseigene Anlagen betreiben und unterhalten müssen, 
für das Jahr 2021 alle Grundbesitzabgaben, die nicht verbrauchsabhängig sind, erlässt bzw. diese 
übernimmt und die Stadt ferner darauf verzichtet, für dieses Jahr eigentlich fällige Erbbaupachtzah-
lungen einzufordern. Zu den Grundbesitzabgaben, die von dieser Regelung umfasst sein sollen, 
zählen: Grundsteuer, Niederschlagswassergebühr und Abfallgebühren ohne Zusatzleerungen. 
 
Vorbemerkungen:  
 
1. Bedeutung „vereinseigene Anlagen“ und Klärungsvorschlag: 
 
Es bedarf einer Spezifizierung, hinsichtlich „Vereine, die vereinseigene Anlagen betreiben und un-
terhalten müssen“. Die Betriebs- und Unterhaltungskosten der vereinseigenen Anlagen sollten in ei-
nem vertretbaren Verhältnis zur Gebühren-/Steuer-/Zinsentlastung stehen. Genauer: Die „vereinsei-
gene Anlage“ sollte mit tatsächlichen Unterhaltungskosten verbunden sein. Damit soll sichergestellt 
werden, dass nur dann eine Entlastung seitens der Stadt erfolgt, wenn die unterhaltene Anlage auch 
mit Kosten für den Verein verbunden ist. Diese, mit der wahrscheinlichen Intention des Antrags 
übereinstimmende, Interpretation schließt aus, dass ein bloßes vereinseigenes Eigentum nicht für 
eine unverhältnismäßige Kompensation durch die Stadt Eltville herangezogen werden kann. 
 
2. Gebührenarten:  
 
Grundbesitzabgaben:  
Sämtliche Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Kanalgebühr/Niederschlagswasser und Abfallge-
bühr) werden vom Steueramt in Geisenheim in einem Bescheid festgesetzt. Für jede(n) Steuer-
pflichtige(n) bzw. pro Steuerobjekt (Grundstück) gibt es dafür ein Steuerkassenzeichen.  
Der „Erlass“ dieser Abgabelasten ist nicht möglich. (Verbrauchsunabhängige) Grundbesitzabga-
ben müssen per Bescheid des Steueramtes berechnet, zugestellt und erhoben werden. Hier ist nur 
der Weg über die Vereinsförderung gangbar. Dies betrifft im besonderen Maße die Abfallgebühren, 
die durch das Steueramt nur durchlaufend erhoben werden und an den Abfallverband Rheingau 
weitergegeben werden. 
 
Erbbaupachtzahlungen/-zinsen: 
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Das zuständige Fachamt ist die allgemeine Bauverwaltung. In Betracht käme ein widerruflicher Ver-
zicht der Gemeinde auf die Erbbaupachtzahlung für einen bestimmten Zeitraum. Die Zulässigkeit 
dieses Verzichts wäre noch rechtlich zu prüfen. Weiterhin könnte eine Entlastung auf Antrag der 
Vereine im Rahmen einer besonderen Vereinsförderung in Betracht gezogen werden. Hier wären 
die Vereine entsprechend zu informieren und ebenfalls der Zeitraum festzulegen. Die Summe der 
jährlichen Erbbaupachtzahlungen (2020) wird aktuell von der Verwaltung berechnet und bei ca. 
5.000 Euro liegen. 
Der „Erlass“ ist tatsächlich beim Erbpachtzins möglich, führt jedoch zu einem uneinheitlichen Vor-
gehen bei der Entlastung. 
 
Um ein einheitliches Vorgehen zu ermöglichen, sollten alle fälligen Verpflichtungen eingezogen, 
bzw. beglichen werden und die „Erstattungen“ im Rahmen der finanziellen Vereinsförderung im 
Nachhinein vollzogen werden. Dieses Vorgehen wird auch von der Kämmerei vorgeschlagen und 
ist rechtssicher.  
Durch den Rückgriff auf die Definition in der Vereinsförderrichtlinie der Stadt Eltville am Rhein ist 
auch gewährleistet, dass nur die dort benannten Organisationen/Vereine entlastet werden.  
 
Vorgehen hinsichtlich Pkt. 4/5 Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordneten werden gebeten zu entscheiden, ob die Vereine für das Jahr 2020 oder für das 
Jahr 2021 oder für beide Jahre entlastet werden sollen. 
1.Wenn die STVV sofort eine Entlastung für die betroffenen Vereine ermöglichen will: 
Die betroffenen Vereine werden über die Möglichkeit der Bezuschussung informiert und gebeten, 
die Vorjahresbescheide für 2020 formlos einzureichen. Dies kann recht zügig erfolgen, da alle Be-
scheide bereits vorliegen. Über die Vereinsförderung könnte die Erstattung zeitnah ausbezahlt wer-
den - auch wenn dafür keine Haushaltsmittel veranschlagt wurden. 
 
2. Soll die Entlastung für die im Jahr 2021 tatsächlich anfallenden Gebühren ermöglicht werden: 
Hier wäre das Vorgehen analog wie in 1. beschrieben, allerdings erst nach Vorliegen der Be-
scheide für 2021, also im Jahr 2022. Die entsprechende Summe würde vorher überschlägig ermittelt 
werden und in den Haushalt 2022, KST Vereinsförderung, Zuschüsse an Vereine eingestellt.  
 
Finanzielle Auswirkungen (Kostenstelle, Haushaltsansatz, Fördermittel) / Bemerkung der Kämmerei: 
Im Zuge einer praktikablen Abwicklung der angedachten Maßnahme sollten die bereits soll-gestell-
ten Forderungen des interkommunalen Steueramtes insbes. zu den Grundbesitzabgaben einschl. 
Abwasser- und Abfallgebühren bestehen bleiben. Ansonsten entstünde dort Mehraufwand zur nach-
träglichen Korrektur bereits zugestellter Bescheide, der im Rahmen der Jahresabrechnung der IKZ-
Personal- und Sachkosten von der Stadt Geisenheim entsprechend berechnet werden könnte. 
 
Es wird daher vorgeschlagen, den Vereinen die hieraus zu leistenden Zahlungen im Wege eines Zu-
schusses in voller Höhe auszugleichen. Die Haushaltsansätze für jährlich wiederkehrende Zu-
schüsse im Sportförderungs- sowie Kultur-Budget werden durch die nicht eingeplanten, also über-
planmäßigen zusätzlichen Leistungen überschritten. Die Deckung sollte vorrangig, soweit möglich 
über verminderte Inanspruchnahme sonstiger Sach- und Dienstleistungsansätze der betreffenden 
Budgetebene erfolgen.   
 
Sofern eine rückwirkende Entlastung für das Vorjahr beschlossen wird, werden die entsprechenden 
Verbuchungen noch auf das Haushaltsjahr 2020 vorgenommen und somit das ordentliche Ergebnis 
des Vorjahres betreffen.  
 
Hinweis: Die Abfallgebühren stellen Forderungen des AVR dar und sind kein Bestandteil des städti-
schen Haushalts.  
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Begründung zur Nachhaltigkeit der Maßnahme: 
Vereine sind der zentrale Bestandteil des organisierten ehrenamtlichen Engagements in Eltville. Sie 
zu stärken und zu unterstützen ist die Voraussetzung für eine solidarische und nachhaltige Kommu-
nalentwicklung. Besonders die Härten der Corona-Pandemie können durch diese finanzielle Entlas-
tung etwas abgemildert werden, was somit geboten ist. 
 
Anlage(n): 

(1) Vereinsförderrichtlinie Stadt Eltville am Rhein 
(2) Sachstand Vereine unterstützen 

 
 
 
 
Patrick Kunkel 
Bürgermeister 

 



 

 

 

     

 

 

Vereinsförderrichtlinie der Stadt Eltville am Rhein 

 

 

Präambel 

Die Vereinsförderrichtlinie der Stadt Eltville am Rhein war seit 1. Januar 2004 in Kraft und wur-

de bis 2014 nicht mehr angepasst oder aktualisiert. 

Die Stadt Eltville am Rhein ist sich der gesellschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturellen 

Bedeutung der Vereine für das Gemeinwesen bewusst. Sie sieht es unverändert als eine öf-

fentliche Aufgabe an, die Vereinsarbeit und damit auch die Vielfalt der Vereine und Organisa-

tionen der Stadt entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu fördern.  

Mit dieser neuen und überarbeiteten Vereinsförderrichtlinie wird die Anerkennung und Wert-

schätzung der Vereinsarbeit zum Ausdruck gebracht.  

Die Förderung soll nicht die Eigenständigkeit der Vereine antasten, sondern die Vereinsarbeit 

unterstützen und das ehrenamtliche Engagement im Verein stärken. Die Stadt unterstützt und 

pflegt die Kooperation und den Austausch zwischen den Vereinen. 

Um Vereine zu ermutigen, sich stets weiterzuentwickeln und somit fit für die Zukunft zu wer-

den, wurde im § 7 der Aus- und Fortbildungszuschuss aufgenommen. Bis auf Weiteres entfal-

len jedoch angeforderte Zuschüsse einzelner Vereine für die allgemeine Vereinsarbeit. 

Die neue Vereinsförderrichtlinie soll zusätzlich die Transparenz der kommunalen Förder-

grundsätze erhöhen und den Vereinen mehr Planungssicherheit bei größeren Investitionen 

bieten.  

Die Vereinsförderung im Rahmen dieser Richtlinie ist eine freiwillige Leistung der Stadt Eltvil-

le am Rhein und soll stets unterstützend erfolgen. Sie will und kann die Leistungsfähigkeit 

eines Vereins nicht ersetzen und steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit personeller, 

materieller und finanzieller Mittel.  

Bei den Ausgaben in diesem Bereich handelt es sich um freiwillige Leistungen, die bei einer 

schlechten Haushaltslage der Stadt einer aufsichtsbehördlichen Einflussnahme unterliegen 

und vor diesem Hintergrund ganz oder zumindest teilweise entfallen können.  

Die Verwaltung wird die Richtlinie nach zwei Jahren erneut auf ihre Zweckmäßigkeit überprü-

fen. 



 

 

§ 1 Allgemeine Fördergrundsätze 

1. Die Stadt Eltville am Rhein fördert nach dieser Richtlinie die örtlichen Vereine bei der 

Erfüllung ihrer satzungsmäßigen Zwecke, wenn sie 

- mindestens einmal jährlich eine öffentliche Veranstaltung durchführen (zum 

Beispiel die Stadtmeisterschaft, einen Tag der offenen Tür oder ein Sommer-

fest etc.) oder 

- sich auf Einladung der Stadt bei einer sonstigen Veranstaltung kostenlos prä-

sentieren (zum Beispiel bei städtischen Festen oder beim FamilienLauf)  

- an einer, durch die Stadt angebotenen Fortbildungsveranstaltung teilnehmen 

oder 

- regelmäßig Veranstaltungen oder Angebote für Jugendliche durchführen, 

um auf diese Weise zum kulturellen, sportlichen oder gesellschaftlichen Leben in der 

Stadt einen Beitrag zu leisten.  

 

Im Rahmen der Förderung werden Zuwendungen nur gewährt, wenn die Eigenleis-

tungen des Vereins im angemessenen Verhältnis zu seiner Mitgliederzahl und Finanz-

kraft stehen. Über die Angemessenheit entscheidet der Magistrat im Benehmen mit 

dem Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport und Kultur.  

 

2. Vereine im Sinne der Vereinsförderrichtlinie sind Vereinigungen, die beim Amtsge-

richt als Verein eingetragen sind, denen die Gemeinnützigkeit anerkannt wurde oder 

die ihren Sitz bzw. Wirkungskreis im Gebiet der Stadt Eltville am Rhein haben. Min-

destens zwei der genannten Bedingungen müssen erfüllt sein.  

 

3. Der Verein muss für alle Eltviller Bürgerinnen und Bürger nach gleichen Vorausset-

zungen zugänglich sein.  Förderungsfähig sind nur solche Vereine, bei denen mindes-

tens 50% der Mitglieder aus Eltville am Rhein kommen. Die Vergabe und Abrechnung 

der Benutzung öffentlicher Einrichtungen ist hiervon nicht betroffen.  

 

4. Nicht unter diese Förderrichtlinie, soweit sie finanzielle Zuweisungen beinhalten,  

fallen 

- politische Parteien im Sinne von Artikel 21 Grundgesetz, 

- Religionsgemeinschaften, 

- wirtschaftliche Vereine im Sinne von § 22 BGB, 

- Vereine, deren tatsächliche Zwecke nicht kulturelle oder sportliche Belange 

zum Ziel haben (zum Beispiel Selbsthilfegruppen, karitative Einrichtungen und 

dergleichen) 

- örtliche oder überörtliche Vereinszusammenschlüsse (Vereinsringe oder ähn-

liches) 

- Vereine, die ganz oder teilweise zur Verfolgung wirtschaftlicher Interessen  

oder zur Verfolgung berufspolitischer Ziele gegründet werden, 

- die durch ihre Beitragsgestaltung oder den Einzug von Kurs- und Unterrichts-

gebühren nur bestimmte Personengruppen erfassen oder bei denen gewerbli-

che Interessen im weiteren Sinne im Vordergrund stehen. 

 



 

 

Alle Vereine, die die unter Absatz 1, 2 und 3 genannten Kriterien erfüllen und nicht den 

unter Punkt 4 genannten Ausschlussgründen unterliegen, haben das Recht, Zuschuss-

anträge zu stellen. Abweichungen hiervon kann nur der Magistrat im Benehmen mit 

dem Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport und Kultur festlegen.  

 

Über die Bezuschussung entscheidet der Magistrat im Benehmen mit dem Ausschuss 

für Jugend, Soziales, Sport und Kultur bis zu den jeweiligen Sommerferien. 

 

 

§ 2 Vereinsjubiläen 

1. Die Stadt Eltville am Rhein gewährt den Vereinen bei einem klassischen Vereinsjubi-

läum (alle 25 Jahre) einen Zuschuss in Form einer Ehrengabe. Die Ehrengabe beträgt 

bei 

25-jährigem Jubiläum  100 Euro 

50-jährigem Jubiläum  150 Euro 

75-jährigem Jubiläum  200 Euro 

100-jährigem Jubiläum 250 Euro 

 

Bei weiteren Vereinsjubiläen, deren Jahreszahl durch 25 teilbar ist, verbleibt es bei der 

Ehrengabe von 250 Euro. Das Jubiläum muss urkundlich nachweisbar sein.  

 

2. Voraussetzung für die Gewährung einer Ehrengabe ist eine offizielle Feierstunde oder 

eine Veranstaltung anlässlich des Jubiläums. 

 

3. Die Beantragung muss bis zum 30. April des Jubiläumjahres mit Nachweis des Grün-

dungsjahres erfolgen.  

 

§ 3 Jugendarbeit 

Für Freizeitmaßnahmen von Kindern und Jugendlichen aus Eltville am Rhein wird pro Tag und 

Teilnehmer unter 18 Jahren ein Zuschuss in Höhe von 1,50 Euro gezahlt. Die entsprechenden 

Richtlinien des Rheingau-Taunus-Kreises zur Förderung solcher Freizeitmaßnahmen werden 

hierfür analog angewendet. Der Antrag muss vor der geplanten Maßnahme gestellt und bewil-

ligt werden.  

 

§ 4 Zuschüsse und Investitionshilfen für Vereine 

1. Für den Bau von Sportstätten (Sportanlagen, Turnhallen, Umkleidegebäuden u. ä.) und 

Vereinsheimen erhalten Vereine bis maximal 10% (bei Anlagen von überörtlicher Be-

deutung bis zu 15%) der vom Land als beihilfefähig anerkannten Kosten als Zuschuss. 

Die genaue Höhe des städtischen Zuschusses richtet sich dabei insbesondere nach 

der Höhe der eingesetzten Eigenmittel und der Zuschussgewährung anderer Stellen. 

Der Zuschuss beträgt für die Gesamtmaßnahme jedoch maximal 10.000 Euro. Es ist die 

zusätzliche Beantragung eines Kreis- sowie Landeszuschusses über den Magistrat er-



 

 

forderlich, soweit hierfür ein entsprechender Anspruch auf Bezuschussung besteht. 

Hierbei wird auf die Förderrichtlinien des Rheingau-Taunus-Kreises sowie des Landes 

Hessen verwiesen. Die Verwaltung unterstützt bei Bedarf bei der Beantragung der 

Fördermittel von anderer Seite.  

 

2. Maßnahmen, die ganz oder überwiegend wirtschaftlichen Interessen dienen, sind 

nicht förderfähig. Hierzu zählen auch die Räumlichkeiten, die gastronomisch nutzbar 

bzw. für eine Bewirtung vorgesehen sind.  

 

3. Förderungsfähig sind nur solche Maßnahmen, 

- die der unmittelbaren Erfüllung des Vereinszwecks dienen, 

- deren volle Finanzierung nachgewiesen ist, 

- deren Eigenfinanzierungsquote in einem angemessenen Verhältnis zum bean-

tragten Zuschuss steht und 

- bei denen die Kapitaldienstfähigkeit sicher gestellt ist.  

Darüber hinaus wird vorausgesetzt, dass der Verein Eigenleistungen in einem ange-

messenen Rahmen erbringt, wobei die Angemessenheit der Eigenleistungen von Fall 

zu Fall zu entscheiden ist.  

4. Bei Förderung von Baumaßnahmen sind dem Antrag bei Antragstellung folgende Un-

terlagen beizufügen: 

- eine detaillierte Kostenberechnung nach DIN 276, 

- eine Berechnung des umbauten Raumes nach DIN 277, 

- ein Bauantrag, ein Lage- und Bauplan und eine detaillierte Baubeschreibung, 

- ein detaillierter Finanzierungsnachweis mit der Angabe über Eigenmittel, Zu-

schüsse Dritter, Spenden und Darlehen 

- Ansprechpartner für die Baumaßnahme.  

 

5. Die Förderung  nach Absatz 1 muss vor Abschluss des Kaufvertrags bzw. Erwerb des 

Grundstücks, Beginn der Baumaßnahme bzw. vor Abschluss von Unternehmerverträ-

gen beantragt und bewilligt sein.  

Die Beantragung muss bis spätestens 31. Mai erfolgen, um im folgenden Jahr gegebe-

nenfalls gefördert werden zu können.   

 

6. Nach Abschluss der Maßnahme ist innerhalb eines Zeitraumes von maximal drei Mo-

naten ein Verwendungsnachweis vorzulegen. Die Stadt behält sich ausdrücklich vor, 

nach Prüfung des Verwendungsnachweises gewährte Mittel zurück zu fordern, wenn 

die Prüfung des Verwendungsnachweises dies erfordert.  

 

§ 5 Beschaffung von Gegenständen für den Vereinsbetrieb 

Für die Anschaffung von Gegenständen, die dem Vereinszweck und zur Aufrechterhaltung 

des Vereinsbetriebs dienen (Sportgeräte, Musikinstrumente, Zelte etc.), erhalten Vereine bis 

maximal 10% der Anschaffungskosten als Zuschuss. Die Mindestanschaffungskosten betragen 

500 Euro, die Berücksichtigung von Sammelrechnungen ist nicht möglich. Die genaue Höhe 

des städtischen Zuschusses richtet sich dabei insbesondere nach der Höhe der eingesetzten 



 

 

Eigenmittel und der Zuschussgewährung anderer Stellen, der Zuschuss beträgt jedoch maxi-

mal 5.000 Euro. Dem Antrag ist eine Kopie der Rechnung beizufügen.  

 

§ 6 Übungsleiter 

1. Übungsleiter im Sinne der Vereinsförderrichtlinie ist jeder, der den Übungs-, Trai-

nings- oder Probenbetrieb einer Mannschaft, einer Gruppe oder eines 

Chors/Orchesters in einem Verein überwiegend, regelmäßig, ehrenamtlich und un-

entgeltlich eigenverantwortlich leitet. 

 

2. Für die Beschäftigung von lizenzierten Übungsleitern wird eine Zuwendung gewährt, 

wenn auch Landes- und Kreiszuwendungen bewilligt wurden. Diese Zuwendung be-

trägt 30% der bewilligten Mittel des Landessportbundes Hessen.  

 

§ 7 Aus- und Fortbildungszuschuss 

1. Vereine können für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen einen Zuschuss in Höhe von 

maximal 10% der Kosten, jedoch nicht mehr als 150 Euro je Verein pro Jahr, erhalten. 

 

2. Die Maßnahme muss der Fortführung des Vereinszwecks dienen und insbesondere 

die Vorstandsarbeit innerhalb des Vereins fördern.  

 

3. Der Antrag ist vor Durchführung der Maßnahme zu stellen. Ein Zuschuss wird nur dann 

gewährt, wenn der Verein nachweist, dass die Maßnahme sinnvoll und zukunftswei-

send ist.  

 

§ 8 Einheitlicher Ansprechpartner und Nutzung der städtischen Internetseite eltville.de 

Innerhalb der Stadtverwaltung steht den Vereinen ein einheitlicher Ansprechpartner für alle 

Fragen und Anliegen zur Verfügung. Unter der E-Mail-Adresse vereine@eltville.de können 

alle Anträge und Anliegen elektronisch an die Stadt gesandt werden. Die jeweils zuständige 

Bearbeitung wird dann innerhalb der Verwaltung geklärt.  

Darüber hinaus können die Vereine ihre Kontaktdaten sowie ein Vereinsportrait auf die städti-

sche Internetseite aufnehmen lassen und Veranstaltungen im Veranstaltungskalender der 

Stadt eintragen.  

 

§ 9 Verbot der Doppelförderung 

Vereine erhalten entweder Förderungen gemäß dieser Richtlinie oder aufgrund einer beson-

deren Vereinbarung, eines Vertrages oder sonstiger Beschlüsse der Stadt. Eine Doppelförde-

rung ist ausgeschlossen.  

 



 

 

§ 10 Zweckbindung 

Die bewilligten Mittel dürfen nur für den beantragten und bewilligten Zweck verwendet wer-

den. Im Einzelfall kann ein Verwendungsnachweis gefordert werden.  

Fördermittel sind nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu verwen-

den.  

 

 

§ 11 Rechtsanspruch 

Die Förderung erfolgt im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel. Es handelt sich um frei-

willige Leistungen der Stadt, auf die kein Rechtsanspruch besteht und aus dem kein Folgean-

spruch abgeleitet werden kann.  

 

§ 12 Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am 9. Februar 2015 in Kraft.  

 

 

 

Eltville am Rhein, den 24. Februar 2015 

 

Magistrat der 

Stadt Eltville am Rhein 

 

gez. 

Patrick Kunkel 

Bürgermeister 



 

 
ELTVILLE AM RHEIN 

WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT 

 
 
Sachstand:  VL-69/2021 1. Ergänzung Vereine und ehrenamtlichen Initiativen unter-
stützen (FA-8/2020) 
 
 
Am 17. September 2021 wurden alle Eltviller Vereine angeschrieben. Sie wurden entspre-
chend STVV-Beschluss gebeten mitzuteilen, „ob und welche Anpassungen in der Vereins-
förderrichtlinie vorgenommen werden sollten, insbesondere hinsichtlich der Fördermoda-
litäten.“ Die Frist für die Rückmeldungen endete am 29. Oktober. Insgesamt gingen vier 
Antworten ein, die alle keinen Änderungsbedarf an der Vereinsförderrichtlinie feststellen 
konnten. 
 
Zusätzlich ist anzumerken, dass in vielerlei Gesprächen mit Eltviller Vereinen kein erhöhter 
Förderbedarf trotz Corona-Pandemie gesehen wurde. Dies ist als Beleg für eine stabile Mit-
gliedschaftsstruktur einerseits und nachhaltiges Wirtschaften auf der anderen Seite zu 
werten. Die Eltviller Vereine sind fest verankert und zeigen sich sehr krisenfest. 
 
Wie von der STVV beschlossen, sollen diejenigen Vereine, die „vereinseigene Anlagen“ be-
treiben, in den Jahren 2020 und 2021 von damit zusammenhängenden Gebühren entlastet 
werden. Hierzu zählt die Verwaltung Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Kanalge-
bühr/Niederschlagswasser und Abfallgebühr), die erhoben werden müssen, aber dann von 
der Stadt Eltville am Rhein erstattet werden können. Bei bereits gezahlten Erbbaupacht-
zahlungen/-zinsen wird derselbe Weg gewählt.  
 
Da das Steueramt Geisenheim für die Grundbesitzabgaben zuständig ist, war eine weitere 
Bearbeitung aufgrund des Hacker-Angriffs auf die dortige IT-Umgebung länger Zeit nicht 
möglich. Die Arbeit daran konnte unterdessen wieder aufgenommen werden; es wird er-
wartet, dass gemeinsame Stadtkasse zeitnah die Ergebnisse liefern kann. Die Erstattung 
der genannten Beiträge für 2020 wird voraussichtlich noch im Jahr 2021 abgeschlossen 
sein.  
 
 
Thomas Speth 
Fachbereichsleiter Kitas, Sport und Vereine  
 

V Amt für Soziales, Kitas, Sport und Vereine, 17. November 2021 





Stadt Eltville am Rhein  

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-110/2021  
 Datum: 05. August 2021 

 

Aktenzeichen I/Ist 

Federführendes Amt Haupt- und Finanzverwaltung (Amtsleitung) 

Vorlagenerstellung Herr Stutzer 
 
Beratungsfolge Termin 

Magistrat 10. August 2021 

Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport 
und Kultur 23. September 2021 

Stadtverordnetenversammlung 04. Oktober 2021 

 
Betreff: 
Förderprogramm zur Erststellung eines qualifizierten Mietspiegels; 
Grundsatzbeschluss zur Bildung eines Kooperationsprojektes mit Nachbarkommunen 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bildung eines Kooperationsprojektes mit den Nachbarkommunen Oestrich-Winkel, Kiedrich, 
Walluf und Schlangenbad zur Aufnahme in das Förderprogramm zur Erstellung eines qualifizierten 
Mietspiegels wird zugestimmt.  
 
Sachverhalt: 
Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen hat ein neues Förderpro-
gramm zur Erstellung qualifizierter Mietspiegel aufgelegt. Interessierte Gemeinden wurden aufge-
rufen, sich für eine Förderung anzumelden. 
 
Antragsberechtigt sind Kommunen mit einer Einwohnerzahl von mindestens 40.000. Kooperations-
projekte im Rahmen eines Zusammenschlusses mehrerer Gemeinden, die einander angrenzen, sind 
förderfähig. Die kooperierenden Gemeinden müssen gemeinsam eine Einwohnerzahl von mindes-
tens 40.000 haben. 
 
Auf Verwaltungs- und Bürgermeisterebene werden sowohl die Erstellung eines qualifizierten Miet-
spiegels als auch eine hierfür zu bildende Kooperation, bestehend aus den Kommunen Eltville,  
Oestrich-Winkel, Kiedrich, Walluf und Schlangenbad, bei allen Kooperationspartnern positiv bewer-
tet. 
 
Ein Förderantrag ist bis zum 08. Oktober 2021 einzureichen. Dem sind die Grundsatzbeschlüsse der 
jeweiligen Kooperationspartner beizufügen, können aber – je nach terminlichen Gremienlauf – auch 
noch nachgereicht werden. Die Stadt Eltville hat sich hier federführend für die Antragstellung ange-
boten. 
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Finanzielle Auswirkungen (Kostenstelle, Haushaltsansatz, Fördermittel) / Bemerkung der Kämmerei: 
Es sind max. 70 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert. Zuwendungsfähig sind Aus-
gaben für externe Dienstleister sowie eindeutig der Erstellung des Mietspiegels zuzuordnende 
Sachausgaben (z.B. Ausgaben für die Veröffentlichung des Mietspiegels). Nicht zuwendungsfähig 
sind Personalausgaben sowie Gemeinkosten der antragstellenden Gemeinde. Sofern eine Förde-
rung in Aussicht gestellt wird, sind entsprechende Angebote bei externen Dienstleistern einzuholen 
und die Kosten für die Erstellung des Mietspiegels sowie die zu erwartende Förderung im Haushalt 
2022 einzustellen. 
 
Begründung zur Nachhaltigkeit der Maßnahme: 
Mit einem qualifizierten Mietspiegel wird gewährleistet, dass die im Mietspiegel bezeichneten Ent-
gelte die ortsübliche Vergleichsmiete wiedergeben. Der qualifizierte Mietspiegel ist damit als eine 
nachhaltige Orientierungshilfe für Mieter*Innen und Vermieter*Innen im Sinne der Rechtssicherheit 
und Transparenz sehr sinnvoll. 
 
 
Anlage(n): 

(1) Programmaufruf 2021 
(2) RiLi_Mietpreisspiegel 

 
 
 
 
Patrick Kunkel 
Bürgermeister 



Tarek AI-Wazir
Staatsminister

Hessisches Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Wohnen

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr
und Wohnen • Postfach 31 29 • 65021 Wiesbaden .

Versand per E-Mail

Oberbürgermeister/
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

HESSEN

. Juli 2021

Neue Richtlinie des Landes Hessen für die Förderung der Erstellung

qualifizierter Mietspiegel

Sehr geehrte Damen und Herren,

das bundesdeutsche Vergleichsmietensystem istAushängeschild des so-

zialen Mietrechts. Es gewährleistet Rechtssicherheit und den gerechten

Ausgleich zwischen den Interessen von Vermietenden und Mietenden.

Die Bedeutung der ortsüblichen Vergleichsmiete und ihres wichtigsten

Abbildungsinstruments, des (qualifizierten) Mietspiegels, hat in der Praxis

stetig zugenommen.

Liegt ein qualifizierter Mietspiegel im Sinn des § 558d des Bürgerlichen
Gesetzbuchs (BGB) vor, so lässt sich die ortsübliche Vergleichsmiete als

Maßstab für die gesetzlich zulässige Miete sowohl bei Neu- als auch bei

Bestandsmietverträgen einfach und preiswert ermitteln. Mit einem qualifi-

zierten Mietspiegel wird zudem gewährleistet, dass die im Mietspiegel be-

zeichneten Entgelte die ortsübliche Vergleichsmiete wiedergeben.

Der qualifizierte Mietspiegel ist damit als Orientierungshilfe für Ver-

mietende und Mietende sehr sinnvoll und leistet einen elementaren

Beitrag zur Befriedung der Mietvertragsparteien. Er ist ein wichtiges In-

strument für die Transparenz lokaler Wohnungsmärkte.

Es ist daher im Interesse des Landes, die Erstellung qualifizierter Miet-

Spiegel zu fördern, um so den Verbreitungsgrad dieser Mietspiegel in Hes-

sen zu erhöhen. Hierdurch wird mehr Rechtssicherheit und Transparenz
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für hessische Vermietende und Mietende bei der Ermittlung der

ortsüblichen Vergleichsmiete geschaffen.

Das Land Hessen hat daher ein neues Förderprogramm zur Erstellung

qualifizierter Mietspiegel aufgelegt. Die Förderrichtlinie ist diesem Schrei-

ben beigefügt.

Ich gebe Ihnen hiermit Gelegenheit, sich für eine Förderung der Erstellung

eines qualifizierten Mietspiegels in Ihrer Gemeinde anzumelden und zwar

bis spätestens

Freitag, 8. Oktober 2021.

Für die Anmeldung ist der als Anlage beigefügte Vordruck zu verwenden.

Mit freundlichen Grüßen

fCL^i A/U'^J

2 Anlagen
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1.1 Förderziel 

Das bundesdeutsche Vergleichsmietensystem 
ist Aushängeschild des sozialen Mietrechts. 
Es gewährleistet Rechtssicherheit und den 
gerechten Ausgleich zwischen den Interessen 
von Vermietern/Vermieterinnen und Mietern/ 
Mieterinnen. Die Bedeutung der ortsüblichen 
Vergleichsmiete und ihres wichtigsten Abbil-
dungsinstruments, des (qualifizierten) Miet-
spiegels, hat in der Praxis stetig zugenommen.

Liegt ein qualifizierter Mietspiegel im Sinn 
des § 558d des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(BGB) vor, so lässt sich die ortsübliche Ver-
gleichsmiete als Maßstab für die gesetzlich 
zulässige Miete sowohl bei Neu- als auch bei 
Bestandsmietverträgen einfach und preiswert 
ermitteln. Mit einem qualifizierten Mietspiegel 
wird zudem gewährleistet, dass die im Miet-
spiegel bezeichneten Entgelte die ortsübliche 
Vergleichsmiete wiedergeben. 

Der qualifizierte Mietspiegel ist damit als 
Orientierungshilfe für Mieter und Mieterinnen 
und Vermieter und Vermieterinnen sehr sinn-
voll und leistet einen elementaren Beitrag zur 

Befriedung der Mietvertragsparteien. Er ist 
ein wichtiges Instrument für die Transparenz 
lokaler Wohnungsmärkte. 

Es ist daher im Interesse des Landes, die 
Erstellung qualifizierter Mietspiegel zu fördern, 
um so den Verbreitungsgrad dieser Miet-
spiegel in Hessen zu erhöhen. Hierdurch wird 
mehr Rechtssicherheit und Transparenz für 
hessische Vermieter und Vermieterinnen und 
Mieter und Mieterinnen bei der Ermittlung der 
ortsüblichen Vergleichsmiete geschaffen. Die 
Förderung der Erstellung eines gemeinsamen 
Mietspiegels durch mehrere benachbarte 
Gemeinden hat den Vorteil, dass für ein groß-
räumiges Gebiet Daten über die ortsübliche 
Vergleichsmiete zum selben Stichtag und nach 
denselben Methoden und Differenzierungen 
erhoben und ausgewertet werden.

Die Anzahl der jährlich vorgesehenen 
Förderungen qualifizierter Mietspiegel wird im 
jeweils geltenden Haushaltsplan des Landes 
Hessen unter Nr. 6 des Förderprodukts 88 
„Modellprojekte, Wettbewerbe, Entwicklung 
von Bauland und Mietspiegel“ bei Kap. 07 25 
veranschlagt.  

1 GEGENSTAND DER 
FÖRDERUNG 
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1.2 Förderfähige Maßnahmen

1.2.1    

Förderfähig ist die Neuerstellung von qua-
lifizierten Mietspiegeln. Ein qualifizierter 
Mietspiegel nach § 558d Abs. 1 BGB ist ein 
Mietspiegel, der nach anerkannten wissen-
schaftlichen Grundsätzen erstellt und von der 
Gemeinde oder von Interessenvertretungen 
der Vermieter und Vermieterinnen und der 
Mieter und Mieterinnen anerkannt worden ist.

1.2.2   

Neuerstellung ist die erstmalige Erstellung 
eines solchen qualifizierten Mietspiegels sowie 
die Neuerstellung eines vorhandenen qualifi-
zierten Mietspiegels in der nach § 558d Abs. 2 
Satz 3 BGB bestimmten Frist. 

1.2.3 

Nicht förderfähig ist die Fortschreibung von 
qualifizierten Mietspiegeln nach § 558d Abs. 2 
Satz 2 BGB.

1.3 Antragsberechtigte

1.3.1 

Zur Antragstellung berechtigt sind hessische 
Gemeinden und Zusammenschlüsse von hessi-
schen Gemeinden (Nr. 1.3.3).

1.3.2

Die zu fördernde Gemeinde muss eine  
Einwohnerzahl von mindestens 40.000  
Einwohnern und Einwohnerinnen haben.

1.3.3 

Kooperationsprojekte im Rahmen eines  
Zusammenschlusses mehrerer Gemeinden, die 
einander angrenzen, sind förderfähig. Die  
kooperierenden Gemeinden müssen ge-
meinsam eine Einwohnerzahl von mindestens 
40.000 Einwohnern und Einwohnerinnen 
haben.

1.4 Fördervorrang

1.4.1 

Gemeinden, die nach der Mieterschutzverord-
nung vom 18. November 2020 (GVBl. S. 802) 
als Gebiete mit angespannten Wohnungsmärk-
ten bestimmt worden sind, werden vorrangig 
gefördert.

1.4.2 

Gemeinden, die für ihr Gebiet erstmalig einen 
qualifizierten Mietspiegel erstellen lassen, 
werden ebenfalls vorrangig gefördert, wobei 
Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten 
Priorität haben.

1.5 Förderausschluss

Zum Zeitpunkt der Antragstellung darf mit dem 
Vorhaben noch nicht begonnen worden sein. 
Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Ab-
schluss eines der Ausführung zuzurechnenden 
Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten. 
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1.6 Rechtsgrundlage

1.6.1 

Für die Bewilligung, die Auszahlung der  
Zuwendung, den Nachweis der Verwendung, 
die Prüfung des Verwendungsnachweises, ge-
gebenenfalls die Rücknahme oder den Wider-
ruf des Zuwendungsbescheides, die Erstattung 
der gewährten Zuwendung und die Verzin-
sung gelten die §§ 48 bis 49a des Hessischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG), 
der § 44 LHO und die hierzu erlassenen Ver-
waltungsvorschriften (VV), die Bestimmungen 
des Hessischen Verwaltungskostengesetzes 
(HVwKostG) in der jeweils geltenden Fassung, 
soweit nicht nach dieser Förderrichtlinie  
Abweichungen zugelassen sind.

1.6.2 

Die Allgemeinen Nebenbestimmungen für  
Zuwendungen zur Projektförderung an  
Gebietskörperschaften und Zusammenschlüs-
se von Gebietskörperschaften (ANBest-GK), 
Anlage 3 zu den VV Nr. 5.1 zu § 44 LHO  
werden zum Bestandteil des Zuwendungs- 
bescheides erklärt. 

1.7 Beihilferechtliche Einordnung

Die geförderten Maßnahmen stellen keine Bei-
hilfen im Sinne von Art. 107 Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
dar. Antragsberechtigt sind öffentlich-recht-
liche Körperschaften, nicht jedoch Unterneh-
men. Die Erstellung von Mietspiegeln folgt 
einem gesetzlichen Auftrag nach § 558c BGB. 
Es liegt damit keine wirtschaftliche Tätigkeit 
vor.     
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2 FÖRDERUNG

2.1 Art der Förderung

Die Zuwendung wird als Projektförderung im 
Wege der Anteilfinanzierung als nicht rückzahl-
barer Zuschuss gewährt.

2.2 Höhe der Förderung

2.2.1

Für die Höhe der Förderung gilt folgendes:

• Es werden maximal 70 Prozent der 
zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert. 
Zuwendungsfähig sind Ausgaben für 
externe Dienstleister sowie eindeutig der 
Erstellung des Mietspiegels zuzuordnende 
Sachausgaben (z. B. Ausgaben für die 
Veröffentlichung des Mietspiegels). Nicht 
zuwendungsfähig sind Personalausgaben 
sowie Gemeinkosten der antragstellenden 
Gemeinde(n).

• Die Gesamtförderung pro Gemeinde/
Kooperationsprojekt (Nr. 1.3.3) beträgt 
maximal 70.000 Euro.

• Einnahmen, die mit der Erstellung 
des qualifizierten Mietspiegels 
im Zusammenhang stehen, 
mindern die zuwendungsfähigen 
Ausgaben (z.B. Kostenbeteiligung 
von Wohnungsmarktakteuren 
oder Nutzungsgebühren für 
Internetanwendungen).

2.2.2 

§ 56 des Hessischen Finanzausgleichgesetzes 
findet keine Anwendung.
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3 ANTRAGS- UND  
BEWILLIGUNGSVERFAHREN

3.1 Antragsstellung

3.1.1 

Bewilligungsbehörde ist das Hessische  
Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr 
und Wohnen. Anträge sind zu richten an das

Hessische Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Wohnen
- Referat VII 7 -
Kaiser-Friedrich-Ring 75
65185 Wiesbaden

3.1.2 

Im Rahmen eines Kooperationsprojekts  
(Nr. 1.3.3) erfolgt die Antragstellung durch eine 
der beteiligten Gemeinden. Diese übernimmt 
gegenüber dem Hessischen Ministerium für 
Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen alle 
Rechte und Pflichten im Rahmen des Förder-
verfahrens.

3.1.3

Im Antrag sind Angaben zu machen über: 

• das Vorliegen eines entsprechenden 
Beschlusses der beteiligten Gemeinde(n), 

• Namen der (Ober-)Bürgermeister 
und (Ober-)Bürgermeisterinnen mit 
Kontaktdaten sowie die Ansprechpartner 
und Ansprechpartnerinnen für die 
Projektbetreuung mit Kontaktdaten,

• die Bankverbindung für die 
Zuschussgewährung, 

• die Einwohnerzahl der antragstellenden 
Gemeinde(n),

• den Zeitplan zur Erstellung des 
qualifizierten Mietspiegels, 

• die Planung hinsichtlich der 
Gesamtausgaben und der Finanzierung 

(sämtliche in Zusammenhang mit dem 
Projekt stehenden Einnahmen), 

• die Leistungsbeschreibung zur 
Durchführung der Datenerhebung 
und -auswertung nach anerkannten 
wissenschaftlichen Grundsätzen, die 
Grundlage der Auftragsvergabe an einen 
externen Dienstleister sein soll,

• die Bestätigung, dass die Auftragsvergabe 
noch nicht erfolgt ist. 

3.1.4 

Im Rahmen eines Kooperationsprojekts  
(Nr. 1.3.3) sind folgende zusätzliche Angaben 
zu machen über:

• die Bevollmächtigung der antragstellenden 
Gemeinde durch die andere(n) 
Gemeinde(n) zur Wahrnehmung aller 
Rechte und Pflichten im Rahmen des 
gesamten Förderverfahrens, 

• alle beteiligten Gemeinden einschließlich 
Namen der (Ober-)Bürgermeister 
und (Ober-)Bürgermeisterinnen mit 
Kontaktdaten sowie die Ansprechpartner 
und Ansprechpartnerinnen für die 
Projektbetreuung mit Kontaktdaten, 

• das Vorliegen entsprechender Beschlüsse 
aller weiteren Gemeinden, die am 
Kooperationsprojekt beteiligt sind.

3.2 Auszahlung der Fördermittel 

Eine Auszahlung der Fördermittel erfolgt nach 
Abnahme des qualifizierten Mietspiegels und 
Vorlage des Verwendungsnachweises. Im Ver-
wendungsnachweis ist die Anerkennung des 
Mietspiegels durch die Gemeinde(n) entspre-
chend zu dokumentieren.
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3.3 Verwendungsnachweis

Der Nachweis der Verwendung erfolgt nach  
Nr. 6 ANBest-GK.

3.4 Prüfungsrecht

Die Bewilligungsbehörde und der Hessische 
Rechnungshof sind berechtigt, die Verwen-
dung der gewährten Fördermittel durch 
Einsichtnahme in Bücher, Belege und sonstige 
Geschäftsunterlagen sowie durch örtliche  
Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte 
prüfen zu lassen. Die Zuwendungsempfängerin 
hat auf Verlangen Auskunft zu erteilen, Einsicht 
zu gewähren und die Unterlagen vorzulegen.
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4 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

4.1 Kein Rechtsanspruch

Ein Rechtsanspruch auf die Förderung besteht 
nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet 
aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

4.2 Datenschutz

Die Zuwendungsempfängerin erklärt sich mit 
Antragstellung damit einverstanden, dass 
zum Zwecke der Vorhabenprüfung und zur 
Durchführung des Bewilligungsverfahrens die 
erforderlichen personenbezogenen Angaben 
(z. B. Name, Anschrift) sowie die erforder-
lichen Angaben zum Vorhaben selbst und 
über die Höhe des Zuschusses in geeigneter 
Form erfasst und an die am Bewilligungs- oder 
Prüfungsverfahren beteiligten Institutionen zur 
Abwicklung des Förderverfahrens sowie zur 

Information der Öffentlichkeit über vorbildliche 
Förderprojekte weitergegeben werden  
können. Wird diese Einwilligung nicht erklärt 
oder widerrufen, führt dies dazu, dass keine 
Zuwendung gewährt werden kann oder eine 
bereits bewilligte Zuwendung zurückgefordert 
wird.

4.3 Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffent-
lichung im Staatsanzeiger für das Land Hessen 
in Kraft.

Wiesbaden, den 21.05.2021

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie,
Verkehr und Wohnen

VII 7-056c-02.06
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Stadt Eltville am Rhein  

Mitteilungsvorlage  
Drucksache MI-97/2021  
 Datum: 01. September 2021 

 

Aktenzeichen  

Federführendes Amt Kindertagesstätten, Sport und Vereine (FB-Leitung) 

Vorlagenerstellung Thomas Speth 
 
Beratungsfolge Termin 

Magistrat 07. September 2021 

Hauptausschuss für Finanzen und Nach-
haltigkeit 20. September 2021 

Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport 
und Kultur 23. September 2021 

Stadtverordnetenversammlung 04. Oktober 2021 

 
Betreff: 
Höhe des Umfangs der Entlastung Kita-Beiträge Dezember 2020 bis Februar 2021 und April 2021 bis 
Mai 2021 
 
Sachverhalt: 
Die STVV hat beschlossen, Familien finanziell zu entlasten, die ihre Kinder während der beiden 
„Lockdowns" nicht in den Eltviller Kitas betreuen lassen und zwar für den Zeitraum des „dringenden 
Appells“ der Landesregierung, die Kinder möglichst zu Hause zu betreuen.  
 
Appell 1: 16. Dezember 2020 bis 19. Februar 2021 
Appell 2: 19. April 2021 bis 14. Mai 2021 
 
Etliche Familien konnten eine alternative Kinderbetreuung organisieren und ihre Kinder komplett zu 
Hause betreuen. Viele Familien konnten dem Appell, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, zumindest 
tageweise folgen. 
 
Aufgrund der breit gestreuten Verteilung der Anwesenheitstage wurden die Erstattungsbeträge ta-
gesgenau abgerechnet, auch wenn dies einen hohen verwaltungstechnischen Aufwand bedeutete. 
Viele Familien sind durch die alternative Organisation der Kinderbetreuung und individuelle wei-
tere Faktoren bereits sehr belastet – die Verwaltung wollte daher ein möglichst gerechtes Rücker-
stattungsverfahren auf den Weg bringen. Ein Stufenmodell zur Gebührenentlastung ist unflexibel 
und würde insbesondere an den Stufensprüngen zu Ungerechtigkeiten führen, die den betroffenen 
Familien nur schwer vermittelt werden können. 
Ein Gebührenerlass erfolgte für alle Tage, an denen keine Betreuung bzw. kein Mittagessen in An-
spruch genommen wurde. Die Abrechnung erfolgte deshalb tagesgenau. 
 
(Anm.: In Einzelfällen entstehen innerhalb der tagesgenauen Abrechnung Rundungsungenauigkei-
ten von max. 1,50 €. Hier wurde stets zugunsten der Familien gerundet.) 
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Da das SGB bei einkommensschwachen Erziehungsberechtigen eine (teilweise) Übernahme der 
Betreuungsgebühren und/oder der Essensbeiträge vorsieht, müssen diese an den Träger der Ju-
gendhilfe, RTK, ebenfalls zurückgezahlt werden.  
In der Anlage 1 (Darstellung Zusammensetzung Gebührenentlastung) findet sich die genaue Auf-
stellung der zurückerstatteten Gebühren/Beiträge. 
 
Für den Zeitraum des ersten Appells wurden in den beiden städtischen Kitas insgesamt 
30.086,15 Euro zurückgezahlt, davon 28.318,61 Euro an die Erziehungsberechtigen und 1.767,54 
Euro an den Träger der wirtschaftlichen Jugendhilfe. 
 
Für den Zeitraum des zweiten Appells wurden in den beiden städtischen Kitas insgesamt 
9.517,37 Euro zurückgezahlt, davon 9.006,52 Euro an die Erziehungsberechtigen und 510,85 Euro an 
den Träger der wirtschaftlichen Jugendhilfe. 
 
Dadurch verzeichnet die Stadt Eltville Mindereinnahmen durch die beiden Appelle von insgesamt 
39.603,52 Euro, wovon die anteilige Landeszahlung für die Kompensation in Höhe von 
34.283,11 Euro abzuziehen ist (siehe unten). Somit beziffern sich die tatsächlichen Mindereinnah-
men auf 5.320,41 Euro. 
 
Die Elterngebühren und -beiträge für die städtischen Einrichtungen wurden für den betreffenden 
Zeitraum bereits überwiegend in ursprünglicher Höhe eingezogen bzw. überwiesen. Die sich durch 
den Erlass bzw. die Reduzierung ergebenden Überzahlungen wurden den Eltern bzw. dem RTK 
(bei Kostenübernahme) für den ersten Appell Ende Mai 2021 und für den Appell 2 Ende August 2021 
zurückerstattet. Entsprechende Bescheide, mit der detaillierten Berechnung der Überzahlungen 
wurden postalisch an die entsprechenden Erziehungsberechtigten versendet. 
 
Finanzielle Auswirkungen (Kostenstelle, Haushaltsansatz, Fördermittel) / Bemerkung der Kämmerei: 
Die finanziellen Auswirkungen für die Stadt durch den Verzicht auf Elternbeiträge für die beiden 
städtischen Einrichtungen beziffern sich insgesamt auf ca. 39.600 Euro (39.603,52 Euro), die als Min-
dereinnahmen zu werten sind.  
Von den Einrichtungen in anderer Trägerschaft liegen noch keine Zahlen vor.  Auch hier ist im Sinne 
der Gleichbehandlung aller Eltviller Eltern eine ähnliche Lösung anzustreben. Die Verwaltung ist 
dazu mit den Trägern im Gespräch.  
 
Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) hat eine teilweise Kompensation der 
Beitragsausfälle wegen der Corona-Pandemie durch Pauschalzahlungen für die Zeiträume der Ap-
pelle vorgenommen. Dafür hat die Stadt Eltville am Rhein hat eine zweckgebundene Zuweisung 
über 177.000 Euro erhalten – allerdings für alle Einrichtungen im Stadtgebiet. Hiervon entfallen 
34.283,11 Euro auf die beiden städtischen Kitas und 142.813,64 Euro auf die Kitas anderer Träger, 
was die tatsächlichen Mindereinnahmen auf 5.320,41 Euro für beide städtischen Einrichtungen re-
duziert. 
 
Übersteigen die tatsächlichen Mindereinnahmen die Höhe der Landeszahlung, muss die Stadt Elt-
ville diese Differenz im Rahmen des Defizitausgleichs der tatsächlichen Betriebskosten überneh-
men. 
 
 
Begründung zur Nachhaltigkeit der Maßnahme: 
Für die Familienstadt Eltville steht es außer Frage, die Belastungen für Familien zu reduzieren. Mit 
dem Verzicht auf die Gebühren konnte zumindest teilweise eine Entlastung von den pandemiebe-
dingten Herausforderungen erreicht werden. 
 
Anlage(n): 
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(1) Darstellung Zusammensetzung Gebührenentlastung 
 
 
 
Patrick Kunkel 
Bürgermeister 
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ELTVILLE AM RHEIN 
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT 

V Amt für Soziales, Kitas, Sport und Vereine, 24. August 2021 

 
Anlage 1: Darstellung Zusammensetzung Gebührenentlastung 
 
 
 
Übersicht der Mindereinnahmen für Gebührenerlass bzw. -reduzierung im Appell 1: 
 

Gebührenerstattung für nicht in Anspruch genommene Betreuung in den städtischen Kitas
Zeitraum des "dringenden Appells": vom 16.12.2021 bis 19.02.2021

Einrichtung Erstattung an Betreuungsgebühren Essensbeiträge Getränkegeld Betreuungsgebühren Essensbeiträge Getränkegeld Betreuungsgebühren Essensbeiträge Getränkegeld

Eltern -5.855,76 € -3.423,00 € -283,75 € -3.652,59 € -2.065,00 € -177,25 € -2.267,34 € -1.284,50 € -107,00 €

RTK -345,08 € -262,50 € 0,00 € -142,64 € -115,50 € 0,00 € -142,54 € -70,00 € 0,00 €

Eltern -3.500,12 € -1.955,10 € -222,75 € -1.599,15 € -854,00 € -133,50 € -517,20 € -383,60 € -37,00 €

RTK -327,80 € -105,00 € 0,00 € -166,91 € -24,50 € 0,00 € -50,37 € -14,70 € 0,00 €

Summe nach Gebührenart -10.028,76 € -5.745,60 € -506,50 € -5.561,29 € -3.059,00 € -310,75 € -2.977,45 € -1.752,80 € -144,00 €

Summe Erstattung je Monat

Summe Erstattung, insgesamt -30.086,15 €

Summe Erstattung an Eltern -28.318,61 €

Summe Erstattung an RTK -1.767,54 €

Kindergartenburg

Wichtelhäuschen

Januar Februar Dezember

-16.280,86 € -8.931,04 € -4.874,25 €

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Seite 2 von 3 

 

 

ELTVILLE AM RHEIN 
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT 

V Amt für Soziales, Kitas, Sport und Vereine, 24. August 2021 

 
 
 
Übersicht der Mindereinnahmen für Gebührenerlass bzw. -reduzierung im Appell 2: 
 
 

Gebührenerstattung für nicht in Anspruch genommene Betreuung in den städtischen Kitas
Zeitraum des "dringenden Appells": vom 19.04.2021 bis 14.05.2021

Einrichtung Erstattung an Betreuungsgebühren Essensbeiträge Getränkegeld Betreuungsgebühren Essensbeiträge Getränkegeld

Eltern -2.144,29 € -1.183,00 € -102,00 € -1.930,61 € -1.123,50 € -99,50 €

RTK -111,64 € -87,50 € 0,00 € -135,53 € -94,50 € 0,00 €

Eltern -788,68 € -434,00 € -55,50 € -678,69 € -423,50 € -43,25 €

RTK -33,84 € -7,00 € 0,00 € -33,84 € -7,00 € 0,00 €

Summe nach Gebührenart -3.078,45 € -1.711,50 € -157,50 € -2.778,67 € -1.648,50 € -142,75 €

Summe Erstattung je Monat

Summe Erstattung, insgesamt -9.517,37 €

Summe Erstattung an Eltern -9.006,52 €

Summe Erstattung an RTK -510,85 €

April Mai

Kindergartenburg

Wichtelhäuschen

-4.947,45 € -4.569,92 €
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Die finanziellen Auswirkungen für die Stadt durch den Verzicht auf Elternbeiträge für die beiden städtischen Einrichtungen beziffern 
sich insgesamt 39.603,52 Euro.  
 

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) hat eine teilweise Kompensation der Beitragsausfälle wegen der 
Corona-Pandemie vorgenommen. Die Stadt Eltville am Rhein hat eine zweckgebundene Zuweisung über insgesamt 177.000 Euro er-
halten, hiervon entfallen 34.283,11 Euro auf die beiden städtischen Kitas und 142.813,64 Euro auf die Kitas anderer Träger.  
 
 
Die verbleibende Mindereinnahme für die beiden städtischen Einrichtungen beläuft sich somit auf 5.320,41 Euro. 
 
 
 
 
Thomas Speth 
Fachbereichsleiter Kitas, Sport und Vereine  
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